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 Veröffentlicht am 10.11.1993

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §188;

BAO §192;

EStG 1988 §4 Abs4;

Rechtssatz

Für die Anerkennung von Betriebsausgaben einer Mitunternehmerschaft (hier Kreditzinsen in Zusammenhang mit

einem fehlgeschlagenen Betriebsvorhaben) ist im Verfahren zur Bemessung der Einkommensteuer im Hinblick auf die

i m § 192 BAO normierte Bindungswirkung des Feststellungsbescheides über die einheitliche und gesonderte

Feststellung von Einkünften aus Gewerbebetrieb kein Raum.
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